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ErwGr

Erwägungsgrund 136 - Beschlüsse und Stellungnahmen des Datenschutzausschusses

1 Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Ausschuss, falls von der Mehrheit seiner
Mitglieder so entschieden wird oder falls eine andere betroffene Aufsichtsbehörde oder die
Kommission darum ersuchen, binnen einer festgelegten Frist eine Stellungnahme abgeben. 2 Dem
Ausschuss sollte auch die Befugnis übertragen werden, bei Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden
rechtsverbindliche Beschlüsse zu erlassen. 3 Zu diesem Zweck sollte er in klar bestimmten Fällen, in
denen die Aufsichtsbehörden insbesondere im Rahmen des Verfahrens der Zusammenarbeit zwischen
der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden widersprüchliche
Standpunkte zu dem Sachverhalt, vor allem in der Frage, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung
vorliegt, vertreten, grundsätzlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder
rechtsverbindliche Beschlüsse erlassen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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